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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1987

Norm

ABGB §1295 Abs1 IIf7b

ABGB §1295 Abs1 IIf7f

AHG §1 Cd13

Rechtssatz

Tritt ein Bewerber zu einer Behörde etwa deshalb in ein engeres Verhältnis, weil er ein Gesuch eingebracht hat, und

beabsichtigt er die Vornahme ihm (unerkannt) nachteiliger Maßnahmen im Zusammenhang mit der von ihm

angestrebten Bestellung, Verleihung oder Bewilligung, so hat ihn die Behörde über diese nachteiligen Folgen

aufzuklären, zu belehren oder zu beraten, soweit nicht ö entliche Interessen oder Interessen Dritter entgegenstehen.

Das gilt insbesondere bei Zusage der Aufnahme in den öffentlichen Dienst durch die zuständige Stelle.
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